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Der aktuelle Bürgermeisterinnenbrief 
Liebe Bürgerinnen, 
liebe Bürger, 
es ist schon fast wieder „Halb-
zeit“ im Jahr 2022 und nach 
meinem Empfinden rast die 
Zeit nur so dahin. Der G7-Gip-
fel 2022 nimmt in unserer Ar-
beit mehr und mehr Raum ein 
und die Taktung diesbezüglich 
wird immer enger. Wir freuen 
uns sehr, dass wir Sie, liebe 
Bürgerinnen und Bürger aber 
in dieser spannenden „G7-Zeit“ 
wirklich umfassend informie-
ren können, wie zum Beispiel 
bei der absolut hochkarätig 
besetzten Bürgerinformati-
onsveranstaltung mit dem Re-
gierungssprecher der Bundes-
regierung Steffen Hebestreit, 
dem Bayerischen Innenminis-
ter Hermann und dem Poli-

zeipräsidenten bzw. Vizeprä-
sidenten von Land und Bund. 
Bei dieser Veranstaltung wur-
den wirklich alle drängends-
ten Fragen beantwortet und 
der aktuellste Sachstand er-
läutert. Zudem wurde nun, für 
alle Interessierten, die tages-
aktuell wichtige Fragen rund 
um den G7-Gipfel 2022 haben, 
von Kolleginnen und Kollegen 
der Bayerischen Polizei ein 
„Bürgerbüro“ bei uns im Erd-
geschoss des Rathauses ein-
gerichtet, sodass Fragen zum 
G7-Gipfel nicht nur per E-Mail 
oder Telefon, sondern auch 
persönlich in einem Gespräch 
beantwortet werden können. 
Ein super Service für unsere 
Bürgerinnen und Bürger, für 
den wir sehr dankbar sind. 

Sehr dankbar sind wir auch al-
len Betreuerinnen und Betreu-
ern in unseren Kindergärten, 
Krippen und -Horten, die sich 
tagtäglich um unsere Kleinen 
und Kleinsten mit viel Liebe, 
Geduld und Humor kümmern. 
Ihre Arbeit ist ein so unschätz-
bar wertvoller Dienst an unse-
rer Gesellschaft, und hier ha-
ben wir am 9. Mai, am Tag der 
Kinderbetreuung, auch einfach 
mal DANKE an alle gesagt und 
ein paar Blumen von unserer 
Gemeindegärtnerei vorbeige-
bracht. Wir hoffen, wir konn-
ten mit dieser kleinen Geste 
unsere große Wertschätzung 
für dieses Engagement zum 
Ausdruck bringen. 
Ein herzliches Dankeschön 
gilt aber auch unseren Mit-

arbeiterinnen und Mitarbei-
tern des Bauhofes und der 
Marktgärtnerei, die jetzt, qua-
si in der „Spielplatz-Hochsai-
son“ wieder mit Argusaugen 
darauf achten, dass auf den 
Spielplätzen des Marktes alle 
 Geräte intakt sind, alle Grünan-
lagen gepflegt und alle Repa-
raturen umgehend ausgeführt 
werden, um unseren Kindern – 
und natürlich auch den Eltern 
– ungetrübte Spiel- und Spaß-
stunden auf unseren Plätzen 
zu er möglichen.

In diesem Sinne wünsche ich 
Ihnen allen einen wunder baren 
Frühsommer mit viel Sonne 
und ein bisschen Zeit für ein 
paar erholsame Stunden mit 
Ihren Lieben.

Ihre

Claudia Zolk
2.Bürgermeisterin

Ankündigung Bürgerversammlung
12. Juli 2022, 19:00 Uhr

Nachdem die jährliche Bür-
gerversammlung coronabe-
dingt sowohl im Jahr 2020 als 
auch 2021 ausfallen musste, 
trägt nun der Markt Garmisch-
Partenkirchen in diesem Jahr 
dem Mitberatungsrecht der 
Bürger wieder Rechnung und 
lädt alle Gemeindeangehöri-

gen ganz herzlich am 12. Juli 
um 19:00 Uhr zu einer Bürger-
versammlung in den Richard-
Strauss-Konzertsaal im Kon-
gresshaus ein. Anfragen an 
die Verwaltung und die Bür-
germeisterinnen zu gemeindli-
chen Angelegenheiten können 
bis einschließlich 3. Juni 2022 

postalisch oder per E-Mail an 
buergerversammlung@gapa.
de , eingereicht werden. 
Alle bis zu diesem Zeitpunkt 
vorliegenden Anfragen wer-
den in der Bürgerversamm-
lung beantwortet. Während 
der Versammlung aufgewor-
fene Themen werden – so-

weit möglich – sofort geklärt. 
Falls eine sofortige Behand-
lung nicht möglich ist, erfolgt 
zeitnah eine schriftliche Be-
antwortung. 
Persönliche Themen und An-
liegen können in diesem Rah-
men leider nicht berücksich-
tigt werden, diese können 

aber sehr gerne in einer der 
wöchentlichen Bürgersprech-
stunden vorgetragen werden.  

Eine Bekanntmachung zur 
Tagesordnung der Bürger-
versammlung erfolgt in der 
nächsten Ausgabe der Bür-
gerzeitung. 

Eröffnung Kainzenbad
Die Temperaturen werden 
wärmer und damit nähert 
sich auch der Beginn der Ba-
desaison. Freunde des kühlen 
Nass können sich auf den 4. 
Juni freuen, denn an diesem 
Tag, pünktlich zu Beginn der 
Pfingstferien, öffnet auch das 
beliebte Kainzenbad wieder 

seine Pforten. Bedingt durch 
den G7-Gipfel kann es hier im 
Laufe des Sommers zu Ein-
schränkungen im Badebetrieb 
kommen. So muss leider ein 
Teil des Parkplatzes für die Po-
lizei, die u.a. auch den Objekt-
schutz des Klinikums überneh-
men wird, reserviert werden.

Gärtnerinnen und Gärtner des Marktes 
Alle Hände voll zu tun

Es grünt und blüht im Markt – 
die Bäume tragen ihr frisches 
Grün und im ganzen Ort blü-
hen und duften die Beete. Wie 
viel Arbeit hinter den gepfleg-
ten Anlagen, Beeten und Grün-
flächen steckt, macht sich 
kaum jemand bewusst. 
Über 7.000 Bäume und rund 
25.000 Sträucher wollen ge-
hegt und gepflegt werden, da-
zu über 16.000 qm Bodende-
cker, 1.200 qm Wechselflor 
und über 145.000 qm Rasen-
fläche. „Diese Herkulesaufga-
be versuchen wir jedes Jahr 
auf’s Neue bestmöglich zu 
erledigen, allerdings ist es 
manchmal schon sehr viel 
für unsere Bauhofmitabeiter 
und Gärtner, aber grundsätz-
lich macht uns allen unsere 
Arbeit sehr viel Spaß“, fasst 
der Leiter des Bauhofes, Mar-

tin Staltmair die Arbeit rund 
um das grüne Herz des Ortes 
zusammen. Insgesamt küm-
mert sich ein Trupp von knapp 
20 Mitarbeitern um die Baum-
pflege, die Pflege der Anlagen 
inklusive der vielen Rasenflä-
chen sowie um die Anzucht 
der gärtnereieigenen Pflanzen 
und zudem noch um den ge-
samten Kurpark und alle Spiel-
plätze. 
Viel zu tun für das tatkräftige 
Team – für ein gepflegtes Gar-
misch-Partenkirchen. 
Manchmal aber auch ein biss-
chen zu viel, daher bitten die 
Gärtner die Bürgerinnen und 
Bürger um ein bisschen Ge-
duld und auch Nachsicht, 
wenn nicht jedes Unkraut so-
fort gejätet und jeder Rasen-
hochstand umgehend gemäht 
werden kann. 

Termine
02.06.2022, 17 Uhr Gemeinderat
13.06.2022, 17 Uhr Bau- und Umweltausschuss 
15.06.2022, 17 Uhr  Haupt- und Finanz-

ausschuss
09.06.2022, 16 Uhr Bürgersprechstunde
16.06.2022, 16 Uhr Bürgersprechstunde
30.06.2022, 16 Uhr Bürgersprechstunde
02.07.2022  Nächste Ausgabe 

 Bürgerzeitung / Amtsblatt

Die Bürgersprechstunde (16:00 Uhr–17:00 Uhr) findet wieder 
in Präsenz statt. Anmeldungen bitte unter 08821/910-3208.

Eröffnung G7-Bürgerbüro 
mit Staatssekretär Sandro Kirchner und Polizeipräsident Manfred Hauser

Die Bürger informieren, ihre 
Ängste und Sorgen wahr- und 
aufnehmen, das ist ein grund-
sätzlicher Anspruch des Mark-
tes, dem alle Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen täglich ver-
suchen gerecht zu werden. 
Je höher die Tragweite eines 
Geschehens, desto wichtiger 
ist umfassende Information, 
daher freut sich die 1. Bürger-
meisterin Elisabeth Koch über 
so kompetente Unterstützung 
in Sachen G7-Gipfel und heißt 
das Team des Bürgerbüros 
der Bayerischen Polizei ganz 

herzlich im Rathaus willkom-
men. Eröffnet wurde das Bür-
gerbüro am 16. Mai von Innen-
staatssekretär Sandro Kirch-
ner, dem Polizeipräsidenten 
Manfred Hauser und der 1. 
Bürgermeisterin Elisabeth 
Koch. Ab sofort können alle 
Bürgerinnen und Bürger Mon-
tag bis Freitag zwischen 09:00 
Uhr und 17:00 Uhr vor Ort im 
Rathaus ihre Fragen und Sor-
gen, den G7-Gipfel 2022 be-
treffend, persönlich mit den 
Kolleginnen und Kollegen der 
Polizei besprechen. 

Erste Bilanz
Seit 2019 nimmt der Markt 
Garmisch-Partenkirchen am 
Programm „Kinderfreundli-
che Kommune” in Begleitung 
des gleichnamigen Vereins 
teil.  Jetzt konnte eine erste 
Bilanz gezogen werden und 
die fällt sehr positiv aus: Ein 
umfassender Aktionsplan 
mit 27 Maßnahmen wurde 
erstellt, mit dem Ziel, die Le-
benssituation der Kinder und 
Jugendlichen im Markt kon-
tinuierlich zu verbessern. Ge-
meinsamkeit und Beteiligung 
steht im Zentrum dieses Pro-
zesses, um zusammen mit 
den Kindern und Jugendli-
chen des Marktes neue Ide-
en aufzugreifen, weiterzu-
entwickeln und umzusetzen. 
Der Geschäftsführer der „Kin-

derfreundlichen Kommune”, 
Dominik Bär, war extra aus 
Berlin angereist und von der 
Umsetzung des Gedankens 
der Kinderfreundlichen Kom-
mune in Garmisch-Partenkir-
chen  begeistert: 

„Hier in Garmisch-Partenkir-
chen ist, trotz schwieriger 
Umstände wirklich schon 
viel passiert und umgesetzt 
worden, auch dank des sehr 
aktiven Kinder- und Jugend-
beirates.” 

Kinderfreundliche Kommune

Host Town City 
Auswahl der Delegationen

„Wir sind Host – Town“, 
diese frohe Kunde ist ja 
schon seit März die-
sen Jahres bekannt. 
Jetzt wurde die Ver-
teilung der 190 De-
legationen für die 
Special Olympics 
World Games 2023 
bekanntgegeben, und Gar-
misch-Partenkirchen darf sich 
auf knapp 60 Athletinnen und 
Athleten sowie Betreuer aus 
Thailand freuen, die Anfang 
Juni 2023 Gäste in Garmisch-
Partenkirchen sein werden. 
Die Delegationen freuen sich 
sehr darauf, die Host Towns 
und die Menschen vor Ort 
kennenzulernen und alle Part-
ner der Host-Town Garmisch-
Partenkirchen werden gemein-
sam mit den Bürgerinnen und 
Bürgern des Ortes die Gestal-
ter dieser besonderen Begeg-

nungen sein und sich für ein 
gleichberechtigtes Miteinan-
der einsetzen. 
Der nachhaltige Mehrwert für 
den Markt aus dem Zuschlag 
zur Host Town besteht insbe-
sondere in der Verpflichtung, 
sich nun noch aktiver ver-
schiedenster Inklusionsmaß-
nahmen im Ort anzunehmen 
und diese auch weiterhin zu 
implementieren. 

HOST
TOWN
# GARMISCH-

PARTENKIRCHEN 

 Foto: Polizei



Silvia Käufer-Schropp

A M T S B L A T T  F Ü R  D E N  M A R K T  G A R M I S C H - P A R T E N K I R C H E N  | Nr. 05/2022 – Samstag, 21.05.2022

Garmisch-Partenkirchen – Bauaufsicht  
Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung

Der Markt Garmisch-Parten-
kirchen hat mit Bescheid vom 
28.04.2022 den Bauantrag 
(Bpl.Nr. 2021/272) zur Sanie-
rung und Umbau des Veteri-
näramtes, Grundstück Fl.Nr. 
1469 Gemarkung Partenkir-
chen, Anwesen Martinswin-
kelstraße 8, genehmigt. Der 
Baugenehmigung liegen die 
mit Genehmigungsvermerk 
vom 28.04.2022 versehe-
nen Bauunterlagen zugrunde. 
Die Baugenehmigung und die 
dazugehörigen Akten mit den 

genehmigten Bauplänen kön-
nen von den am Ver fahren 
Beteiligten beim Markt Gar-
misch-Partenkirchen, Rat-
hausplatz 1, 82467 Garmisch-
Partenkirchen, Gemeinde-
bauamt,

nach Terminvereinbarung

eingesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung:  
Gegen diesen Bescheid kann 
innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage 

bei dem Bayerischen Verwal-
tungsgericht in 80335 Mün-
chen, Bayerstraße 30, schrift-
lich, zur Niederschrift oder 
elektronisch in einer für den 
Schriftformersatz zugelasse-
nen Form erhoben werden.

Hinweise zur 
 Rechtsbehelfsbelehrung:
-  Die Einlegung eines Rechts-

behelfs per einfacher E-Mail 
ist nicht zugelassen und ent-
faltet keine rechtliche Wir-
kungen. Nähere Informatio-

nen zur elektronischen Ein-
legung von Rechtsbehelfen 
entnehmen Sie bitte der In-
ternetpräsenz der Bayeri-
schen Verwaltungsgerichts-
barkeit (www.vgh.bayern.de)

-  Ab 01.01.2022 muss der in § 
55d VwGO genannte Perso-
nenkreis Klagen grundsätz-
lich elektronisch einreichen.

-  Kraft Bundesrechts ist wird 
in Prozessverfahren vor den 
Verwaltungsgerichten infol-
ge der Klageerhebung eine 
Verfahrensgebühr fällig.

-  Die Anfechtungsklage des 
Nachbarn gegen den o.g. Be-
scheid hat keine aufschie-
bende Wirkung. Der Antrag 
auf Anordnung der aufschie-
benden Wirkung (§ 80 a Abs. 
3 Satz 2 i.V.m. § 80 Abs. 5 
Satz 1 VwGO) kann nur in-
nerhalb eines Monats nach 
Zustellung dieses Beschei-
des bei vorgenannten Verwal-
tungsgericht gestellt werden.

Hinweis:  Treten erst  später 
Tatsachen ein, die die Anord-

nung der aufschiebenden Wir-
kung rechtfertigen, so kann ein 
hierauf gestützter Antrag nach 
§ 80 a Abs. 3, Abs. 1 Nr. 2 Vw-
GO innerhalb einer Frist von 
einem Monat gestellt werden.  
Diese Frist beginnt in dem 
Zeitpunkt, in dem der Dritte 
von den Tatsachen Kenntnis 
erlangt.

Postfachadressen:  
Markt Garmisch-Partenkir-
chen, Postfach 1651, 82456 
Garmisch-Partenkirchen 

Bayer. Verwaltungsgericht, 
Postfach,  
80005 München

Garmisch-Partenkirchen,  
den 28.04.2022

Elisabeth Koch 
1. Bürgermeisterin

Öffentliche Bekanntmachung: Festsetzung und Entrichtung der Grundsteuer  
beim Markt Garmisch-Partenkirchen für das Kalenderjahr 2022

Der Marktgemeinderat Gar-
misch-Partenkirchen hat in 
seiner Sitzung am 14.03.2022 
die Hebesätze der Grundsteu-
er A auf 400 % und der Grund-
steuer B auf 430 % für das Ka-
lenderjahr 2022 festgesetzt.
Gemäß § 27 Abs. 3 Grundsteu-
ergesetz kann die Grundsteu-
er für diejenigen Steuerpflich-
tigen, die die gleiche Steuer 
wie im Vorjahr zu entrichten 
haben, anstatt durch individu-
ellen Bescheid durch öffentli-
che Bekanntmachung festge-
setzt werden. 

Für diese Steuerpflichtigen tre-
ten mit dem Tage der öffent-
lichen Bekanntmachung die 
gleichen Rechtswirkungen ein, 
wie wenn ihnen an diesem Ta-
ge ein schriftlicher Grundsteu-
erbescheid zugegangen wäre. 
Der Markt Garmisch-Parten-
kirchen macht hinsichtlich der 
Grundsteuerfestsetzung für 
das Kalenderjahr 2022 von der 
Möglichkeit der öffentlichen 
Bekanntmachung Gebrauch 
und setzt hiermit – vorbehalt-
lich der Erteilung eines indivi-
duellen Grundsteuerbeschei-

des – die Grundsteuer für das 
Jahr 2022 in gleicher Höhe wie 
im Vorjahr fest.
Diejenigen Grundsteuerpflich-
tigen, die keinen Grundsteuer-
bescheid 2022 erhalten, haben 
im Kalenderjahr 2022 die glei-
che Grundsteuer zu entrichten, 
wie sie zuletzt für das Jahr 
2021 festgesetzt wurde. Auf 
den Inhalt des zuletzt ergange-
nen schriftlichen Grundsteuer-
bescheides wird ausdrücklich 
hingewiesen. Dieser Bescheid 
kann auch mehrere Jahre zu-
rückliegen. 

Die Grundsteuer 2022 wird mit 
den, im zuletzt erteilten Grund-
steuerbescheid festgesetzten 
Vierteljahresbeträgen jeweils 
am 15. Februar, 15. Mai, 15. Au-
gust und 15. November 2022 
zur Zahlung fällig (§ 28 Abs. 
1 Grundsteuergesetz). Jah-
reszahler gemäß § 28 Abs. 3 
Grundsteuergesetz haben den 
Gesamtbetrag der Steuer für 
2022 am 01. Juli zu entrichten.
Diese öffentliche Grundsteuer-
festsetzung gilt zwei Wochen 
nach dem Tag der Veröffent-
lichung als bekannt gegeben.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Festsetzung 
kann innerhalb eines Monats 
nach ihrer Bekanntgabe ent-
weder Widerspruch einge-
legt (siehe 1.) oder unmittel-
bar Klage erhoben (siehe 2.) 
werden.
1.  Wenn Widerspruch 

 eingelegt wird 
  ist der Widerspruch einzule-

gen beim Markt Garmisch-
Partenkirchen in 82456 
Garmisch-Partenkirchen

  Postfachanschrift: Postfach 
16 51, 82456 Garmisch-Par-
tenkirchen

  Hausanschrift: Rathaus-
platz 1, 82467 Garmisch-
Partenkirchen

2.  Wenn unmittelbar Klage 
 erhoben wird 
ist die Klage bei dem

  Bayerischen Verwaltungs-
gericht München in 80335 
München

  Postfachanschrift: Postfach 
20 05 43, 80005 München

  Hausanschrift: Bayerstraße 
30, 80335 München

zu erheben.

Hinweise zur 
 Rechtsbehelfsbelehrung:
-  Die Einlegung des Rechtsbe-

helfs ist schriftlich, zur Nie-
derschrift oder elektronisch 
in einer für den Schriftfor-
mersatz zugelassenen Form 
möglich. Die Einlegung eines 
Rechtsbehelfs per einfacher 
E-Mail ist nicht zugelassen 
und entfaltet keine rechtli-
chen Wirkungen.

-  Ab 01.01.2022 muss der in § 
55d VwGO genannte Perso-
nenkreis Klagen grundsätz-
lich elektronisch einreichen.

-  Kraft Bundesrechts wird in 
Prozessverfahren vor den 
Verwaltungsgerichten infol-
ge der Klageerhebung eine 
Verfahrensgebühr fällig.

-  Durch die Einlegung eines 
Rechtsbehelfs wird die Wirk-
samkeit dieses Bescheides 
nicht gehemmt, insbesonde-
re die Einziehung der ange-
forderten Abgabe nicht auf-
gehalten.

-  Bei einem erfolgreichen Wi-
derspruch entstehen dem 
Widerspruchsführer keine 

Kosten; ist der Widerspruch 
erfolglos oder wird er zu-
rückgenommen, hat derjeni-
ge, der den Widerspruch ein-
gelegt hat, die Kosten des 
Widerspruchsverfahrens zu 
tragen.

-  Entscheidungen in einem 
Grundlagenbescheid (Mess-
bescheid und Zerlegungs-
bescheid) können nur durch 
Anfechtung des Grundlagen-
bescheides, nicht durch An-
fechtung des Folgebeschei-
des angegriffen werden (§ 
351 Abs. 2 AO). Einwendun-
gen, die sich gegen die Steu-
erpflicht überhaupt, gegen 
die Höhe des Messbetrages 
bzw. Zerlegungsanteils oder 
gegen einen Verspätungs-
zuschlag richten, sind also 
beim zuständigen Finanzamt 
vorzutragen.

Sonstige Hinweise:
-  Auf die Ausführungen in den 

zuletzt ergangenen Grund-
steuerbescheiden wird aus-
drücklich hingewiesen

-  Für die durch diese öffentli-
che Bekanntmachung fest-
gesetzten Grundsteuern er-
gehen keine weiteren Zah-
lungsaufforderungen. 

-  Sollten Sie sich zukünftig 
für die Möglichkeit des Last-
schrifteinzugs entscheiden, 
werden die festgesetzten Be-

träge zu den Fälligkeitstermi-
nen abgebucht. Wir bitten Sie 
für Kontendeckung zu sor-
gen. 

-  Die Forderungen, für die ein 
SEPA Mandat vorliegt, wer-
den zu den Fälligkeitster-
minen von der hinterlegten 
Bankverbindung (IBAN und 
BIC) mit der entsprechenden 
Mandatsreferenz und der 
Gläubiger-ID

-  DE 08 ZZZ 00 00 00 23 68 7 
des Marktes Garmisch-Par-
tenkirchen abgebucht.

Datenschutzhinweis:
Informationen über die Verar-
beitung personenbezogener 
Daten in der Finanzverwaltung 
beim Markt Garmisch-Parten-
kirchen und Ihre Rechte nach 
der Datenschutzgrundverord-
nung finden Sie unter:
www.gapa.de/Bürgerservice/
Rathaus/Formulare/Finanz-
verwaltung/ Datenschutz, All-
gemeine Informationen zur 
EU-DSGVO

Markt Garmisch- 
Partenkirchen, den 

Elisabeth Koch
1.Bürgermeisterin

Der Markt Garmisch-Partenkirchen 
hat folgende Stellen zu besetzen:

  Eine*n Mitarbeiter*in für die Untere Bauaufsichts-  
und Denkmalschutzbehörde (m/w/d)
  Eine*n Mitarbeiter*in für das Ordnungsamt (m/w/d)
  Eine*n Mitarbeiter*in für die Schulverwaltung (m/w/d)
  Eine*n Mitarbeiter*in für die Friedhöfe Garmisch  

und Partenkirchen (m/w/d)
Die vollständigen Stellenausschreibungen finden Sie auf unserer Internetseite 
https://buergerservice.gapa.de/de/aktuelles/Stellenausschreibungen

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich über www.Interamt.de. 
Bewerbungen per Post oder Email können leider nicht berücksichtigt werden.
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